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L34006 Abgabenordnung Steiermark

001 Verwaltungsrecht allgemein

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115 Abs1;

BAO §119 Abs1;

BAO §167 Abs2;

BAO §212 Abs1;

LAO Stmk 1963 §132 Abs2;

LAO Stmk 1963 §161 Abs1 idF 1983/034;

LAO Stmk 1963 §93 Abs1;

LAO Stmk 1963 §95 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

In prozessualer Hinsicht gilt, dass die Stundung ein antragsbedürftiger begünstigender Verwaltungsakt ist. Ungeachtet

der auch hiefür geltenden grundsätzlichen P icht der Abgabenbehörden, die abgabep ichtigen Fälle zu erforschen

und von Amts wegen die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse zu ermitteln, erfährt dieser Grundsatz doch

gerade bei der antragsbedürftigen Inanspruchnahme abgabenrechtlicher Begünstigungen eine am Kriterium der

Zumutbarkeit orientierte, mehr oder weniger starke Einschränkung. Dem Antragsteller fällt die Behauptungslast und

eine diesbezügliche Konkretisierungsp icht (erhöhte Mitwirkungsp icht) zu, deren Nichterfüllung der freien

Beweiswürdigung unterliegt. In diesem Sinne hat der Verwaltungsgerichtshof auch mehrfach ausgesprochen, dass es

dem Abgabenp ichtigen, der Zahlungserleichterungen in Anspruch nehmen will, obliegt, selbst das Vorliegen aller

Umstände darzutun, auf die er sein Stundungsbegehren stützt (vgl. hiezu das hg. Erkenntnis vom 18. Juni 1993,

91/17/0041).
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